
Ordnungsmaßnahme
Beitrag von „Trantor“ vom 27. Dezember 2016 13:19

Zusätzlich zum bereits gesagten: Bei Ordnungsmaßnahmen auch immer mal einen Blick ins
Verwaltungsverfahrensgesetz werfen! Das kommt in der Schulrechtsausbildung nie vor, bei
Nichtbeachtung werden Ordnungsmaßnahmen aber ganz schnell unrechtmäßig.
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